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Im weiteren erwähnen wir die Bildung eines Kartells der Produzenten vonSuperphosphat dem bisher 18 Länder angeschlossen sind, darunter auc£
die Schweiz Im September hat eine Konferenz von VertreternTTLdLn
Industrie, an der England, Deutschland, Frankreich ItJiZ T -

derJ?eiden-
die Tschechoslowakei und die Schweiz vertrete^J^fr^A ***"'
internationalen Bundes der Sei d en il ITT 7? ' *e Gründung eines

£1 die Internationale Z^^zX^^ ÄT^T"
Ungarns haben seh 'jLt^jt^^^*™ °—"*
z« erbtet ÄX£Ä^SÄt *'»»"•'"*'.•-
sehen den führenden Konzernen L Elek.Hz f, ä ^ J ^ T "*

Eine tschechoslowakische Wirtschaftskonferenz
eine t^chfÄ£*-£E5JETl ^f^™^Hampl steh,, hat vor einiger Zeit die Anregunggemach«'Z Sf- ^Teme gesamtstaatliche Wirtschaftskonferenz einberufen wScne dT "M r"
An^Tau^Ä^^^
Einberufung Ä^J^Ä^,- d« Sft-??^
desen Fiktionen eZ"erT d,'". Tf" J^r1, °er Wi"»<*aftsbeirat,
bar sind, ha. rieh »„Ih schon vor wtb «eichswi««='"'to«es vergleich-
beschäftig, da. er der'oetmlJhke^Xn "UT" **"*•*"»«¦—
völker^g zrwrnrnltst» d"e:nn,erd "f "" ^"^ Kanfkraft d« Be-
eine Besserung £Ä^^ÄS^-*- "T ^ S°U

^drmifaUtXrÄezuUhne «^^-"^ STS^
.Planten Wir,Jaft^rsZ^lT2 tÄ^Äf-* *"
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Arbeiterbewegung.
Schweizerische Gewerkschaftsbewegung.

Metall- und Uhrenarbeiter.
h.nJrTsfde^2Letrlt„fMde,aU ""S £ *?**• Verba»ds"
Vertreten waren 54 Sektion^^ durch 1*Fn T- Uhranarbei'<™*bande. s,a,,.
bei,.« 94,2 Prozen, der GeslSi !t DaJeg,erte> die "'500 Mitglieder, da.
51 kleine Sektionen

^"""»"^derzahl vertraten. Nicht vertreten waren

ländu:htnAGtsTrra«dderBKfBSnngTrC^n deS Gen09se» * ™* d<" —t,as«e «rat der Kongress anf die Beratung des Berichte, de» Zentral-



Vorstandes ein, der von Genossen Hirsbrunner erstattet wurde. Der Bericht
wurde mit lebhaftem Beifall aufgenommen und genehmigt. Lässer, Aarau,
begründete darauf seinen Antrag, wonach dem Lehrlingswesen vermehrte
Aufmerksamkeit geschenkt und dafür bestimmte Forderungen aufgestellt werden
sollen. Der Antrag wurde lebhaft unterstützt und vom Zentralvorstand
entgegengenommen. Ein Antrag Basel auf Wahl der Delegierten an den
Gewerkschaftskongress durch die Sektionen auf Grund ihrer Mitgliederzahl wurde
abgelehnt.

Kommunistische Anträge von Schaffhausen und Stein am Rhein verlangten
die Unterstützung des Referendums gegen das Besoldungsgesetz des
Bundespersonals. Der Kuriosität halber sei darauf hingewiesen, dass die Sektion
Stein am Rhein beantragte, falls der Gewerkschaftsbund mit Rücksicht auf das
Besoldungsgesetz eine Statutenänderung vornehme, sei der Austritt zu erklären!
Der Antrag Schaffhausen wurde mit 111 gegen 9 Stimmen, der Antrag Stein am
Rhein mit allen gegen eine Stimme abgelehnt. Ebenfalls abgelehnt wurde ein
Antrag Basel, der die Delegierten an den Gewerkschaftskongress verpflichten
wollte, gegen die Streichung von renitenten Gewerkschaftskartellen zu stimmen.
Der Beitritt zur Roten Hilfe wurde mit 105 gegen 14 Stimmen abgelehnt. Nach
Referaten von Grospierre und Ilg erteilte der Kongress dem Zentralvorstand
Auftrag, Erhebungen über die Schaffung einer eigenen Alters- und
Invalidenversicherung vorzunehmen. Im Anschluss daran behandelte der Kongress
einige Sektionsanträge und nahm die Wahlen in den Erweiterten Zentralvorstand

vor. Es folgte die Beratung der Anträge zur Statutenrevision. Der Kongress

beschloss eine Erhöhung der Streikunterstützung gemäss den Anträgen
des Zentralvorstandes und die Schaffung einer fakultativen Streikzuschusskasse.
Anträge auf Abänderung der statutarischen Bestimmungen über die Zielsetzung
des Verbandes wurden vorläufig zurückgelegt. Ein Antrag Zürich, den
Beschlüssen des Verbandes betreffend die kommunistischen Zellen und
Fraktionen Nachachtung zu verschaffen, wurde ohne Gegenstimmen angenommen.

Die bisherigen Zentralsekretäre wurden bestätigt; als Sitz der Beschwerdekommission

beliebte wieder Biel. Die Anträge betreffend die Krankenkasse
wurden dem Erweiterten Zentralvorstand überwiesen. Nach Anhörung der
Schlussansprachen wurde darauf der vorzüglich verlaufene Verbandstag
geschlossen.

Aus den Jahresberichten der Gewerkschaftskartelle
und Arbeiterunionen.

Dem Bericht des Gewerkschaftskartells Genf pro 1925 und
1926 entnehmen wir die folgenden Angaben:

Die Mitgliederzahl ist von 4671 im Jahre 1925 auf 4290 im Jahre 1926
zurückgegangen. - Die stärkste angeschlossene Sektion, die Sektion Genf des
Personals öffentlicher Dienste, zählte 1925 total 736 Mitglieder, 1926 total 709

Mitglieder. Es folgen: Die Tramangestellten mit 502 (393) Mitgliedern, die
Metall- und Uhrenarbeiter mit 442 (467) Mitgliedern. Der Bericht betont die
Notwendigkeit einer systematischen Agitationstätigkeit. Vorträge haben hier
nicht das gewünschte Ergebnis, vielmehr muss zur Hausagitation übergegangen
werden. Darin besteht das einzige Mittel, die Arbeiter zahlreicher Unternehmungen

und das Angestelltenpersonal zu erfassen. Der Vorstand ist der
Auffassung, dass diese Aufgabe in erster Linie den Verbänden zufällt, die die in
Frage stehenden Arbeiter umfassen. Die topographische Lage des Kantons
Genf mit der grossen Zu- und Abwanderung von fremden Arbeitskräften
erschwere zwar die Mitgliederwerbung, doch seien Anstrengungen nach dieser
Richtung unbedingt notwendig. Das Sekretariat leistet auf dem Gebiet der
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Sozialpolitik grosse Arbeit; Durchführung der Arbeiterschutzgesetze, des Lehr-
lingsgesetzes usw. Zugunsten der zahlreichen Arbeitslosen wurden zwei Haus-
kollekten durchgeführt, die eine Summe von 10,000 Franken ergaben. Aus
diesen Geldern wurden Unterstützungen an organisierte und nicht organisierte
Arbeitslose ausgerichtet.

Arbeitersekretariat St.Gallen. Das Arbeitersekretariat St.Gal-
len gibt einen zusammenfassenden Bericht über seine Tätigkeit in den Jahren
1925 und 1926 heraus. Ausgehend von einem kurzen Abriss über die
wirtschaftlichen Verhältnisse in den vergangenen Jahren, orientiert der Bericht
über die vom Sekretariat geleistete Arbeit. Die Frequenz ist neuerdings ge-wachsen: Im Jahre 1925 wurden an 1907 Klienten 3037 Auskünfte und imJahre 1926 an 2020 Klienten 3111 Auskünfte erteilt. Von erteilten Auskünf.-
ten betrafen die meisten den Dienstvertrag, doch wurde auch in Fragen wie
Arbeitslosenversicherung, Armenwesen, Unfall- und Haftpflichtgesetzgebung,
Prozess- und Strafrecht die Rechtsauskunftstelle stark in Anspruch genommen.Die anschliessenden Abschnitte des Berichtes geben eine Uebersicht über die
wesentlichsten vom Sekretär behandelten Angelegenheiten.

Beschlüsse des Kongresses des I.G.B.
Internationaler Kampf für den Achtstundentag.

Der vierte ordentliche internationale Gewerkschaftskongress in Paris 1927fordert die dem Internationalen Gewerkschaftsbunde angeschlossenen Organi-sationen erneut auf, alle geeigneten Massnahmen zu treffen, die die Aufrecht-
ernaltung oder Wiedereroberung des Achtstundentages bezwecken. Alle Ge-werkschaften müssen sich stets bewusst sein, dass der Kampf um die gesetz-liehe Regelung und Verkürzung der Arbeitszeit um so erfolgreicher geführtwerden kann, je mehr die Gewerkschaften auch bei ihren direkten Kämpfen mitden Unternehmern auf diesem Gebiete Verbesserungen erzielen.Alle Organisationen sollen sich bei ihrer Tätigkeit auch bewusst sein, dasseine Verschlechterung in dem einen Berufe oder Lande unvermeidlich^einen
Ruckschlag auf die anderen Berufe oder Länder nach sich zieht.Der Kongress fordert neuerdings von den Regierungen die sofortige Rati-fizierung der Washingtoner Achtstundenkonvention. Er wendet sich entschiedendagegen dass Regierungen ohne Verbindung mit dem Internationalen Arbeits-amt Sonderabkommen treffen, die - wie die Londoner Vereinbarung vom März1926 beweist - die Gefahr einer falschen Auslegung und damit einer Ver-schlechterung der Washingtoner Konvention in sich tragen.
ri«« n»;r „°ngref8 ma<*1 danm* aufmerksam, dass die Washingtoner Konvention

nur allgemein zu beachtende Minimalvorschriften enthält. Die Versuchern emzelnen Landern, günstigere gesetzliche Vorschriften unter Berufung auf
virrS5hm^0T K<>nv?ntion zu beseitigen oder die Herbeiführung solcher zuSt6™' "CueUte.n eme V««e^tigung der Konvention und müssen ent-schieden zurückgewiesen werden.
».#•#•?? Ko°8rc!Lvtrurteilt es auf das schärfste, dass die Regierungen bei derRatifikation der Washingtoner Konvention durch Gewährung zahlreicher Au8'

trächtig m0b^nAcht8tundenta8 den Wert dieser sozialen Reform sehr beein-

«r„AH^i.Cht Sf ?*, Be8irelmnß der Rationalisierung der technischen undorganisatorischen Methoden der Produktion fordert der Kongress von den Re-
1^2?mwenn«ile^eaChs?1,1? dCr Be8?UÜ88e der Weltwirtschaftskonferenz, Genf^\Ä ta Berufsorganisationen

n^tdÄ
der menschlichen Arbeitskraft sicherzustellen, also der
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Auswahl der beruflichen Orientierung und Ausbildung, der Verteilung
der Arbeitszeit und der Ruhepausen, den Formen der
Entlöhnung, die den Arbeiter gerechterweise an der Erhöhung des Ertrages
teilnehmen lassen, und allgemein den Arbeits- und
Lebensbedingungen, die der Entwicklung und Behauptung
seiner Persönlichkeit günstig sind».

Diesen Beschlüssen werden die Regierungen nur dann gerecht, wenn sie
in den Ratifikationsgesetzen beziehungsweise in den Arbeitszeit- oder
Arbeitsschutzgesetzen die tägliche achtstündige Arbeitszeit als
Maximalarbeitszeit festsetzen sowie darüber hinaus eine kürzere Arbeitszeit

anstreben, und zwar sofort und in erster Linie für die Berufe, die von
Natur aus oder infolge der Arbeitsweise gesundheitlich stark leiden.

Der Kongress gibt der Meinung Ausdruck, dass nun keine stichhaltigen
Gründe mehr gegen eine allgemeine Ratifizierung der Konvention vorliegen.
Er beauftragt daher den Vorstand des Internationalen Gewerkschaftsbundes,
Vorkehrungen für eine gleichzeitige Intervention bei den in Frage kommenden
Ländern zugunsten der Ratifizierung der Konvention zu treffen. Der Kongress
verlangt auch von den Gewerkschaften aller Länder, wo die Ratifizierung noch
nicht erfolgt ist, dass sie zur Erreichung dieses Zieles ständig auf ihre
Regierungen einwirken.

Die Gewerkschaften werden den Achtstundentag nur halten oder erobern
können, wenn die Arbeiter selbst den Willen zu seiner Durchführung haben.
Die Arbeiter müssen sich insbesondere mit allen geeigneten Mitteln gegen
Versuche wenden, die darauf hinauslaufen, ihnen die bereits gesetzlich
gewährleisteten Rechte wieder zu nehmen.

Die beste Stütze und Hilfe im Kampfe um den Achtstundentag und damit
um grössere Freiheit und erhöhten Anteil an der Kultur für den Arbeiter wird
immer seine Organisation sein. Deshalb ruft der Kongress die Arbeiter der
ganzen Welt auf, an der Erstarkung ihrer Organisationen ständig zu arbeiten,
um damit am besten den Achtstundentag als Maximalarbeitszeit sichern und alle
Angriffe der Regierungen und Unternehmer brechen zu können.

Der Kongress bestätigt die Wiener Resolution betreffend den Achtstundentag.

Der Kongress beauftragt den Vorstand des I.G.B., sich mit den
Landeszentralen in Verbindung zu setzen, um zu bewirken, dass mit Beginn des Jahres
1928 alle zwei Jahre eine Untersuchung über die wöchentliche Arbeitszeit
durchgeführt und darüber eine Statistik angelegt wird.

Die angeschlossenen Landeszentralen sollen im Einvernehmen mit dem
Vorstand des I.G.B. ein Propaganda- und Aktionsprogramm aufstellen, das sich
gegen jedwelche Reaktion auf dem Gebiete des Achtstundentages richtet und
sich für die Eroberung der maximalen 48stündigen Arbeitszeit in allen
Gewerben einsetzt, die Landwirtschaft und die kontinuierlichen Betriebe
inbegriffen.

Der Kongress beauftragt den Vorstand ferner, in Ausführung des
obengenannten Programms mit den angeschlossenen Landeszentralen und eventuell
den Berufssekretariaten über die Beschaffung respektive Anwendung der nötigen
Mittel seitens der Landeszentralen, der angeschlossenen Verbände, der
Berufssekretariate oder des I. G. B. zu beraten.

Abrüstungsfrage und Kampf gegen Krieg und Militarismus.
Der Kongress erklärt, dass die Arbeiterbewegung der entscheidende Faktor

im Kampfe für den Frieden, das wichtigste Element der Annäherung der Völker

ist. Nur sie verkörpert die Macht, die berufen ist, die Kriegspläne der
Herrschenden für immer zunichte zu machen.

Der Kongress fordert daher alle Kriegsgegner und Freunde der
Völkersolidarität auf, die Aktionen, die die Arbeiterorganisationen im Kampfe gegen
die Völkervernetzung führen, zu fördern und wirksamer zu gestalten.

Der Kongress erklärt, dass die Grundsätze, die auf dem Wiener Kongress
für den Kampf gegen den Krieg aufgestellt wurden — darunter auch die Pro-
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klamierung eines Generalstreiks - auch heute noch ihre volle Geltung habenUm sxe im Falle emer Kriegsgefahr unmittelbar wirksam zu machen haben dTe
nationalen und internationalen Arbeiterorganisationen die PfHcht, diese Grund!
satze möglichst eingehend zu studieren und zu propagieren.
(n -

Ko?nSress ruft in Erinnerung, dass es Aufgabe des I. G. B. ist einefortgesetzte Friedenspropaganda zu entwickeln und dabei alle verfügbaren SS?
tel anzuwenden. (Aufrufe, Broschüren, Plakate und dergleichen.^ Der1Wgress fordert ganz besonders die Mütter und Jugenderz4er au

dVe heTanwachsende Generation im Geiste des Völkerfriedens zu erziehen, die Grand-
Snet^enzSf^-V^ ^^-hkejt in ihr wachzurufen, tS?teiner nahen Zukunft de Volkerversohnung lebendige Wirklichkeit werde,

t •? a K?f.gress betätigt das Prinzip der Schiedsgerichte und die Notwendig-keit der obligatorischen Schlichtung aller zwischen den Nationen 7gebenden Konflikte durch den Völkerbund. Er fordert auch ganz beondersauf, dafür zu sorgen, dass die Konflikte im fernen Osten einer Lösung imSinne der Gerechtigkeit und des Friedens zugeführt werden
*

Der Kongress erinnert daran, dass die Friedensverträge, die einzeln* TäntleT^iln^d "f™f?' die die8e Verträge ZZZlZieZ
««TS AP w ,' ieU ^eg der AbrÜ8^g zu beschreiten. In diesem Geisteund um das Werk der allgemeinen Abrüstung zu beginnen, fordert Ter Kongress die Landeszentralen auf, die notwendigen Schritt! zu u^te^me^dWtdie Vertreter ihrer Länder beim Völkerbund Massnahmen duSetze^ die deJ

Rand7^Zewt7g ^ laffen.Und Kriegsmaterial ein Ende machen\nd denHandel mit Waffen und Munition unter internationale Kontrolle stellen.

Ausländische Gewerkschaftsbewegung.
Englischer Gewerkschaftskongress.

In Ed in bürg tagte Anfang September der englische Gewerkschafts-
kongress, an dem 4,164,000 organisierte Arbeiter durch 646 Delegierte ver-treten waren. 6

Im Vordergrund der Beratungen stand ein von kommunistischer Min-derheitsseite vorgelegtes Aktionsprogramm. Nach lebhafter, eintägiger Debattewurde es mit 3,746,000 gegen 148,000 Stimmen abgelehnt. Mit LscMede"!

If V™ t V°n aB1 SPre(ihern der verantwortlichen Gewerkschaftsinstanzendas Vorgehen und die Treibereien der kommunistischen Agitatoren gebrand-
a i au. \..^18chen Gewerkschaften entschlossen sind, ihre Einheitund ihre Aktionsfähigkeit nicht untergraben zu lassen, beweist auch die sS

hingnahme zum anglo-russischen Komitee. Der Generalrat hatte eine Reso-lution vorgelegt m der auseinandergesetzt wurde, dass der Generalrat widerWillen zu der Ueberzeugung gekommen sei, dass man von seiten der Russendie Bedingungen für eine weitere Zusammenarbeit nicht innezuhalten ge-nZ\ « lebhJa.fter Au88P™*e wurde mit 2,710,000 gegen 620,000 Stirn-men beschlossen, die anglo-russischen Verhandlungen einzustellen.Em weiterer Antrag forderte, wie bereits an frühern Kongressen, dieAnerkennung der Minderheitsbewegung als eine dem Kongress angeschlosseneOrganisation. Auch hier hielt der Kongress an seinen bisher gefassten Be!
Schlüssen fest; d h die Beschlüsse des vorjährigen Kongresses betr. denAusschluss der Minderheitsbewegung sowie der Kommunisten aus den Ge"
werkschaften wurden mit 3,746,000 gegen 148,000 Stimmen bestätigt.

tionär. SZ T Be8°lu!ion richtete 6i<* der Kongress gegen die reak-
undTah a*hn****d ^reaktionären Massnahmen der Regierung Baldwinund gab der Auffassung Ausdruck, dass sich die Regierung nur durch Sistie-
rung dieser Massnahmen als wirklich friedliebend vorstellen könne, andern-

fiW ^mwVo.lke an der Wahlurne Gelegenheit geboten werden müsse, sichüber die Regierung auszusprechen.
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-¦ Französischer Gewerkschaftskongress.
Auf dem vom 26. bis 29. Juli in Paris tagenden Kongress des

französischen Gewerkschaftsbundes waren rund 2100 Gewerkschaften durch über
900 Delegierte vertreten. Ausserdem nahmen zahlreiche ausländische Gäste
und Vertreter sozialpolitischer Organisationen an den Verhandlungen teil.

Am ersten Tage hörte der Kongress eine Begrüssungsansprache des
Präsidenten der Gewerkschaftsunion des Departements Seine an und nahm Kenntnis

von einem Brief des unitarischen Gewerkschaftsbundes. In einer
Resolution wurde gegen die Hinrichtung von Sacco und Vanzetti Stellung
genommen. Ein Antrag, die Frage der Gewerkschaftseinheit nicht im
Zusammenhang mit dem Geschäftsbericht zu Beginn der Tagesordnung zu beraten,
wurde mit allen gegen 10 Stimmen abgelehnt.

Der zweite und dritte Tag war der Diskussion über den Geschäftsbericht

gewidmet; in der Abstimmung stimmten für die Genehmigung des
Berichtes 1870 Gewerkschaften mit 4857 Stimmen, gegen die Genehmigung
57 Gewerkschaften mit 138 Stimmen; 26 Gewerkschaften mit 62 Stimmen
enthielten sich der Stimmabgabe.

Am vierten Tage trat der Kongress nach Anhörung der Begrüssungsan-
sprachen der ausländischen Gäste auf die Diskussion über die Frage der
Einheit der Gewerkschaftsbewegung ein. Nach gründlicher Aussprache wurde
ein von Liochon (Buchbinderverband) eingebrachter Antrag angenommen,
der die im April 1927 gefassten Beschlüsse des Generalrates der G. G. T.
bestätigt. Für diesen Antrag stimmten 1707 Gewerkschaften mit 4206 Stimmen,
dagegen 255 Gewerkschaften mit 643 Stimmen; 31 Gewerkschaften mit 109
Stimmen enthielten sich.

Ferner wurden Resolutionen und Beschlüsse in folgenden Fragen
gefasst: Heimarbeit, Stellung der Arbeiterklasse zu Produktion und Rationalisierung,

Anschluss der Beamten, Sozialversicherung, Sozialgesetzgebung usw.

Die tschechoslowakischen Gewerkschaften 1926.
(J. B.) Die eben vorliegenden Berichte der Prager Gewerkschaftsvereinigung
sowie des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Reichenberg lassen zum

31. Dezember 1926 einen Schluss auf die Stärke der freigewerkschaftlichen
Bewegung in der Tschechoslowakei zu. Darnach waren der Prager Zentrale 48
Verbände mit 347,000 Mitgliedern (1925 mit 356,386 Mitgliedern) angeschlossen,
der Reichenberger 24 Verbände mit 203,169 Mitgliedern, so dass in den beiden
freigewerkschaftlichen Zentralstellen rund 550,000 Mitglieder organisiert waren.
Die offizielle tschechoslowakische Statistik weist freilich rund 1,3 Millionen
gewerkschaftlich Organisierter auf, die sich auf die kommunistische Zentrale
mit rund 200,000 Mitgliedern, auf die tschechischen Nationalsozialisten mit
rund 300,000 Mitgliedern, die Christlichsozialen mit etwa 150,000 Mitgliedern
sowie verschiedene Zwergorganisationen der Hakenkreuzler, der Fascisti usw.
verteilen. Insgesamt ist die Tschechoslowakei mit 13 gewerkschaftlichen
«Zentralstellen» gesegnet!

Die Prager Zentrale weist eine Einnahme von 2,662,000 tschechischen
Kronen auf, der Ausgaben in der Höhe von 2,483,000 tschechische Kronen
gegenüberstehen; die Reichenberger Zentrale weist 461,000 tschechische Kronen
Einnahmen und 488,000 tschechische Kronen Ausgaben auf, ihr Vermögensstand

betrug auf Jahresende 398,000 tschechische Kronen. Dazu kommt noch
der Bildungsfonds, der Einnahmen in der Höhe von 163,000 tschechische Kronen
sowie Ausgaben von 131,000 tschechische Kronen aufweist und ein Vermögen
von 120,000 tschechische Kronen besitzt. Die Z. G. K. in Reichenberg hat eine

361



eigene Badungsabteilung, die Finanzierung erfolgt durch Herausgabe beson-
derer Bildungsfondsmarken zu 50 Heller.

Beide Berichte beklagen die schlechte Wirtschaftslage im Jahre 1926 die
/caf/„Zentrale angeschlossenen Verbände mussten aus Verbandsmittelnrund 5 Millionen tschechische Kronen an Arbeitslosenunterstützung bezahlen,

gegen 2,8 Millionen im Vorjahre.
Alles in allem lässt sich sagen, dass sich die organisatorischen Verhält-

msse wenn auch langsam, so doch konsolidieren. Es wird freilich noch harterAufklärungsarbeit bedürfen, um die furchtbaren Auswirkungen der Spaltungund kommunistischen Verhetzung zu überwinden.

Gemeinwirtschaft.
Die Bank der Genossenschaften und Gewerkschaften.

Am 30 Oktober 1927 fand im Freidorf bei Basel die konstituierende Gene-ralversammlung der schweizerischen « Bank der Genossenschaften und Gewerk-
Ü** „"\Sta": An.der Gründungsversammlung waren 132 Delegierte anwesend,die 3391 Anteilscheine vertraten. Im ganzen sind bis Ende Oktober 3566 Anteil-scheine zu 1000 Franken gezeichnet worden. Davon sind 3410 voll einbezahlt,so dass die Bank mit einem Gesellschaftskapital von 3,410,000 Fr. ins Lebentreten kann. Die konstituierende Generalversammlung genehmigte einstimmigdie vorgelegten Statuten die von Vertretern des Verbandes schweizerischerKonsumvereine und des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes in längeren Ver-handlungen bereinigt worden sind und einen Kompromiss zwischen den Auf-fassungen dieser beiden Spitzenorganisationen darstellen. Es wurde ein Ver-waltungsrat von 9 Mitgliedern gewählt, 6 Vertreter des V.S.K.: E. Angst, Basel;B. Jaeggi, Basel; Dr. O. Schär, Basel; B. Eggenberger, Grabs; Ch-U PerreLNeuenburg; W. Walter Baden; und 3 Vertreter aes' GewerLcLubunTes:

Lf^ de/rnT l^A l^ J* S,ChlTPf' Bern* Die Kontrollstelle wurde be-setzt mit der Treuhandabteilung des V.S.K. und A. Klemenz vom Schweize-
rErLt nllTer^nd' Bern' 8°Wie °- Mei8ter' Konsumverein Ölten,als Ersatzmann. Der Verwaltungsrat wählte B. Jaeggi zum Präsidenten, E.Angsund K.Dürr zu Vizepräsidenten. Publikationsorgan ist das «Schweizerische
auTetw!lo hDaS, ^äftSd°mizilT befindet ™* **¦* SSntr!
Infi*1?2 u de^Bez"g von Lokalitäten in der Aeschenvorstadt auf
m^lZrZr11**' DCr GeSchäft8betrieb *- Ba^ wird mit I.Januar

Nachdem nun die Genossenschafts- und Gewerkschaftsbank zustande-gekommen ist, ist es wohl von Interesse, einen kurzen Rückblick auf die Vor-geschichte dieser Gründung zu werfen.
banlc^nnr8tQnuAn-t08S uUF *?**** ** Frage ** Errichtung einer Arbeiter-bank m der Schweiz gaben die finanziellen Schwierigkeiten, denen die vonfaÄS^T MtTheii rCgierten StädtC ^enü^rstand^n Die inden ersten Nachkriegsjahren herrschende Kapitalknappheit und die schwierige£SÄ dtsegrSSen StädtC ™d«*™ dCn *¦*«*» benutzt,"meTne'n
dThung der K ^ei*WeSen ^«üben. Zürich und Basel wurden durch An-
ta de?« 7 Kreditsperre gezwungen, sogenannte Finanzvertrage abzuschliessen,
Das^ve^nWr5ZU«emTJ8tTgen E™»*™S*I>°^ verpflichten mussten.mlZf A ^demokratische Partei zur Einberufung eines Korn-
Hnanlt8 den 12. September 1920 nach Zürich, an dem die kommunalenFinanzfragen zur Behandlung kamen. Der Kommunaltag beschloss unter ande"
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